
Oswald 7010} Nell-Breuning SJ
Eın Gewerkschaftsprogramm?

Als MIt dem Münchener Gründungskongrefß 1949 der „Deutsche Gewerkschafts-
bund“ (DGB 1Ns Dasein Lrat, die polıitischen, ökonomischen
und soz1alen Verhältnisse noch 1e] wen1g geklärt, eın Programm auf-
zustellen, das den Erwartungen entsprochen hätte, die INan eın „Grundsatz-
programm ” stellen pflegt. YSt wen1ge Monate vorher WTr die Bundesrepu-
blik Deutschland 1Ns Daseın EtIFeELCN; s1e begann gerade, ein1germafsen geord-
neftfe un gesicherte Verhältnisse wiederherzustellen, denen auch Gewerk-
schaften wieder eıne sinnvolle Tätigkeıit enttalten konnten. Welche Möglıch-
keiten sıch damıt den Gewerkschaften eröffnen un welche Aufgaben sıch ıhnen
stellen un als besonders dringlich erwelisen würden, 1eß sıch hinreichend eut-
ıch noch Sar ıcht abschätzen. Nach hochtrabenden Erklärungen grundsätz-
licher Art empfand nıemand Bedarf: alle hatten mehr als tun mIiIt
dem, W as sıch täglich un stündlich aufdrängte un als unautschiebbar erwı1es.
So mu{fite enn auch das Programm des dıe Stelle der VO Nazıterror
zerschlagenen Rıchtungsgewerkschaften getretenen DGB sıch begnügen, diese
He gewerkschaftliche Organısatıon als das vorzustellen, W ds S1€e WAar un W1e
s1e sıch verstand, nämlıich Eiınheitsgewerkschaft aller Arbeitnehmer, un Auf-
schlu{fß geben, W Ads s1e wollte, welche wesentlichen Ziele S1e sıch SCTZEC; dem-
gemäls besteht das Programm AUS Zzwel Reihen VO  e} Grundsätzen, eıne Reihe
ZUr Wırtschafts- un eine Reihe TANT: Sozialpolitik

Um die Wende VON den tünfzıger den sechz1ıger Jahren hatte die Lage sıch
völlig gewandelt. In dem inzwiıschen verflossenen Jahrzehnt WAar nıcht 1Ur bei
der (29  S die Erinnerung ıhr vielleicht nıemals Sanz internalisiertes „Ahle-
Nner Programm“ der Vergessenheit anheimgefallen; jel gewichtiger WAafl, da{ß
die SPD siıch VON eıner Arbeiterparteli, die S1e och 1ın der Weıiımarer eIit SCWESCH
WafrL, eıner Volkspartei gewandelt, sıch VO Marxısmus gelöst, aufßenpoli-
tisch der Bındung den treiheitlichen Westen zugestimmt hatte un WIrt-
schaftspolitisch VO Dıirıgismus JAHT: staatlicherseits TT mMI1It der leichten Hand
gelenkten Markt- oder Verkehrswirtschaft umgeschwenkt Wa  — ank dem
CNANNTLEN „Wırtschaftswunder“ Wr INa längst ber die dorge die elemen-

Notbedürfnisse hinausgekommen un konnte CS sıch leisten, orundsätz-
liıchen Fragen verstärktes Interesse zuzuwenden: konnte INan darangehen, eın
seinen Namen verdienendes „Grundsatzprogramm“ entwerten. Damıt stellte
sıch die rage, ob oder inwlieweit die Gewerkschaften diesen veränderten
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Verhältnissen den Vorstellungen festhalten konnten, die 1949 für ıhr Den-
ken, für ıhre Absichten iH} Forderungen ma{fßgeblich gEeWESCH Sahen S1E
sich nıcht geradezu genötigt, ıhre Vorstellungen, WEeNN nıcht Zar ıhr Selbstver-
ständnıs VO 1949 gründlıch überprüfen?

Die Münchener „Grundsätze“ der Lage entsprechend SOZUSagenNn holz-
schnıttartig formuliert. Manche Aussagen VO damals in der veran-
derten S1ituation eiınen spezıfıschen Sınn, der vielleicht ursprünglich Sar nıcht
gemeınt WAar. SO mußte INan sıch selbst, aber auch der Oftentlichkeit Rechen-
schaft geben, ob 1es der ursprüngliche un heute och gemeınte ınn sel oder
ob INa  s} aut Grund des eingetretenen Wandels der Dıinge, vielleicht aber auch
autf Grund eigener besserer Eınsıcht sich vorsichtiger, AdUSSCWORCNET, weniıger
herausfordernd außern wolle

Soziale Gegenmacht oder Integrations- un Ordnungsfaktor?
Unter diesen Umständen konnte CS Sar nıcht ausbleiben, da{fß innerhal der

Gewerkschaften selbst, nıcht zuletzt zwıschen den VO den verschıiedenen “ Rich=-
tungen” herkommenden Miıtgliedern, eın geist1ges Rıngen entbrannte. Von ent-
scheidender Bedeutung WAar die Frage Konnten, wollten oder sollten die Ge-
werkschaften, W16e VO iıhren Ursprüngen her auch weıterhin sıch als „soz1ıale
Gegenmacht“ ZUT bestehenden gesellschaftlichen un wırtschaftlichen Ordnung
verstehen oder sıch bereit finden, aut dem Boden der gegebenen politischen, öko-
nomischen un soz1alen Ordnung als „Integrations- un Ordnungsfaktoren“
deren Erhaltung un allmählichen schrittweisen Bessergestaltung mıtzuwıirken?
Das un nıchts Geringeres WAar CS S 21Ng, als INan Begınn der sech-
zıger Jahre sıch anschickte, eın N 1 das derzeit noch gyeltende „Grundsatz-
programm“ des DGB VON 1963 entwerfen?. Otto Brenners einprägsameKurztormel „ Verbesserung, nıcht Verwässerung“ verdeutlicht die Besorgnis,mı1t der eın oroißer e1] der Miıtgliedschaft dieses Rıngen Haltung un
Selbstverständnis der Gewerkschaften damals verfolgte.

Schon 1er aßt sıch 9 dafß 6S weder 1963 gelungen 1St och 1mM TEwartıgen Augenblick auch NUur die geringste Aussıcht besteht, darüber eiıner
VO  @n} der Gesamtheıit der Miıtgliedsgewerkschaften des DGB un erst recht VO
der Gesamtheit der Miıtglieder dieser Gewerkschaften übereinstimmend bejah-
ten grundsätzlichen Entscheidung kommen. Beide orundsätzlichen Verständ-
nısse VO  e} dem, W as eine Gewerkschaft 1STt un W as S1€e se1ın will, werden sowohl
innerhalb des DGB als auch innerhalb jeder Eınzelgewerkschaft vertreten Beide
„Rıchtungen“ finden sowohl 1m Grundsatzprogramm VOoNn 1963 als auch 1n dem
Jetzigen, VO Bundesvorstand Oktober 1979 beschlossenen un ZUur 1Jis=
kussion gestellten Entwurt für eın Grundsatzprogramm iıhren Ausdruck.
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Das raucht nıcht, w 1ıe Anhanger der „Gegenmacht“-Konzeption sehen wol-
len, eiınen inneren Wiıderspruch T bedeuten. Die beiden Konzeptionen sınd e1n-
ander nıcht derart ENTSCZCNSESECLZLT, da{ß S1€e einander ausschlössen un I1NAan sıch
dogmatisch für die eiıne un damıt die andere entscheiden mußlÖte. Die
Praxıs annn sıch, W 1€e die Erfahrung unwiıderleglich beweıist, Je nach Lage der
Dınge und des Eıinzelfalls, mehr [0)8!| der einen oder der anderen Konzeption
inspırıeren lassen. Wollte eıne der beiden „Richtungen“ sıch dogmatısch durch-

un gelänge ıhr das, annn ware das der 'Tod der Einheitsgewerkschaft
un die Auferstehung VO Richtungsgewerkschaften 1in erschreckendster Gestalt;
Grundsatz- und Aktionsprogramme einer Einheitsgewerkschaft waren das
Papıer nıcht mehr Wert, auf das S1€e gedruckt siınd

Wıe das Grundsatzprogramm VO 1963, darf un ıll auch der Jetzıge
Entwurt nıcht verstanden se1ın als eın Lehrbuch der Gewerkschaftstheorie oder
gar -philosophie. uch eın Grundsatzprogramm bijetet nıcht abstrakte Reflex1i1o0-
NECI, sondern pragmatische Entscheidungen, allerdings nıcht sehr taktischer
als strategıischer Art Und diese Entscheidungen werden nıcht Aaus dem in phılo-
sophischer Vertiefung dargelegten Selbstverständnis der Gewerkschaft abgelei-
vEL: sondern umgekehrt mu{fß der Leser AaUS den getroftfenen Entscheidungen
das Selbstverständnis erschliefßen, A4US enı S1€e erflossen siınd

Als 1963 erzieltes und bıs heute fortgeltendes Ergebnis des damaligen Rın-
ZCI1S Aßt sıch feststellen: die Gewerkschaften verstehen und bezeichnen sıch als
„entscheidende Integrationsfaktoren der Demokratie“ und ergreifen MmMIıt beiden
Händen jede sıch ıhnen bietende Gelegenheıt, als Ordnungsfaktoren 1n der
bestehenden gesellschaftlıchen und wirtschaftlichen Ordnung wırken MmMI1t
dem klar ausgesprochenen Ziel, S1e gründlıch umzugestalten, behalten sıch
aber gerade 1m Hinblick aut dieses Ziel csehr entschieden VOL) sıch weıterhın
auch als „soz1ale Gegenmacht“ verstehen un verhalten. SO treten HLNSETE

Gewerkschaften, ohne w 1e€e die USA-Gewerkschaften die bestehende Ordnung
(free enterprise, LE competit1ion) grundsätzlich bejahen, doch tatsächlich
aut deren Boden un Nutfizen deren Vorteile ach besten Kräftten. Im einzelnen
bleibt die Haltung der 1mM DGB zusammengeschlossenen Einzelgewerkschaften
unterschiedlich, W 4S auch 1n der Sprachregelung ZU Ausdruck kommt. SO
sprechen Z Beispie] die meısten VO ıhnen Zahnz unbefangen VO sich un VO

Unternehmertum bzw der Arbeitgeberschaft als SoOzjalpartner , WOgCRCNH
dere, insbesondere die Metall, diese Bezeichnungsweise ablehnen, die S0o-
zialpartnerschaft verneınen und blo{fß die taktısch unbestreitbare Tarıfpartner-
schaft gelten lassen.
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Warum ein Grundsatzprogramm?

Ahnlich dringender Anlafß w 1e€e die Wende VO den fünfziger den
sechz1ıger Jahren, eın den Ansprüchen eın Grundsatzprogramm gerecht WeI-

dendes Programm erstellen, besteht heute offenbar nıcht. Das Grundsatz-
VO 1963 hat sıch eingelebt un 1mM grofßen un ZaNzZCH bewährt:;:

Nan 1ST nıcht schlecht m1t ıhm gefahren; VO einem dringenden Bedürfnis ach
Überprüfung un GFStT gal ach Umgestaltung und Neufassung An keine
ede se1n. Eın echtes Bedürtfnis bestünde allerdings, das derzeitige Grundsatz-

Aussagen den durch dıe sogenannte „Ökologische Krise“ ren-
end gewordenen Sachproblemen erganzen. An erstier Stelle, W1e€e die Gewerk-
schaften, W 1111 die Grenze des wirtschaftlichen Wachstums sıch als unüber-
steigbar erweıst, Vollbeschäftigung sıchern werden. Diesbezüglıch speist der
Entwurt MIt der ın sıch selbst widersprüchliıchen Formel a b „qualitatives Wachs-
tum 111A  e sıch alles und nıchts denken kann: damıt enttäuscht
die berechtigten Erwartungen der Mitglieder. Ahnliches gilt auch VO der
Krise uUunseTeTr soz1alen Rentenversicherung. Hıer bleibt der Entwurf
hınter dem heutigen Erkenntnisstand zurück; W 4s bietet, vermag die Miıt-
glieder ıhrer Sorgen ıhre Sıcherung 1m Alter nıcht entheben.

Keın Wunder daher, da CS rechter Beteiligung der Mitgliedschaft der
Diskussion des schon länger als eın Jahr ZUE Diskussion gestellten Entwurfs
tehlt Der Funktionärskörper oder soll man die „Intellektuellen“
Funktionärskörper diskutieren sıch Gestandene, Aaus der Praxıs hervor-
SEBANSCHNC un MITt der ‚ Basıs- 1n lebendigem Kontakt gebliebene Gewerk-
schaftsführer fragen sich, ob der Aufwand un die Mühen eın
Grundsatzprogramm sıch lohnen. Be]l dem Gewicht jedoch, das unseITe Gewerk-
schaften haben, un angesichts der Bedeutung, die demzufolge auch ger1ng-
fügıge Gewichtsverschiebungen be; ıhnen für die Allgemeinheıt haben können,
sol] 1er die Mühe nıcht gescheut werden, den Entwurtf sorgfältig anzuschauen
und ıh mIiıt dem derzeit och ın Geltung stehenden Programm VO 1963
vergleichen; dankenswerterweıse oibt CS eiıne die beiden Texte übersichtlich
nebeneinander darbietende Druckausgabe, die den Vergleich sehr erleichtert.

Dem oberflächlichen Blick bietet der Entwurf sıch als umstürzend dar lie-
dert das bisherige Grundsatzprogramm sıch klar 1ın Trel (Haupt-) Teile,
außer der Präambel (1 Wirtschafts-, (2 Sozial- un (3 Kulturpolitische
Grundsätze, Alßt der Entwurf auf die stark ausgebaute Präiambel nıcht
nıger als (dreißig) einander gleichgestellte durchnumerierte Abschnitte
tolgen. Welche Gründe für diese iın die Augen springende Umgestaltung ma{i$s-
geblich aICcChH, wiıird ıcht ersichtlich gemacht. Vielleicht wollte INa  e} auf diese
Weıse den ırreführenden Eindruck vermeıden, als ob INa 1in ökonomiuistischer
Denkweise Wirtschafts- un Sozialpolitik zusammenhanglos nebeneinander-
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stelle und S1e unabhängıg voneiınander betreiben wolle: eine orofße Zahl der
aufgestellten Forderungen gehört 1ın der Tat beiden Bereichen und müfßte
be1 scharter Trennung bei beiden Bereichen aufgeführt werden. Auf jeden Fall
1St die für den Entwurf gewählte Reihenfolge der IThemen durchaus siınnvoll
un aflst sıch mM1t Gründen Vertretien In eiınem Lehrbuch ware CS verfehlt,
„Arbeitnehmerrechte“ (und diesem Stichwort bereits das Thema ‚Streik
un: Aussperrung“) die Spıtze stellen un VO  e} da 7ABE „(Lohn-)Arbeits-
verhältnis“ un ZUr „Humanısierung der Arbeit“ fortzuschreiten: 1n e1inem
Gewerkschaftsprogramm dagegen, das damıt se1ine wesentliche Zielrichtung
kündigt, stehen diese Themen 1er richtigen Platz

Die Sprache der W1€e schon erwähnt stark erweıterten Priäambel klingt
ein1ıgen Stellen anklagender un herausfordernder als 1963 die verschlechterte
Wirtschaftslage hat oftenbar die soz1alen Konflikte verschärft. Stark ausgebaut
1St die 1963 mehr beiläufige Berutung auf das Grundgesetz, auf das eın SAanNzZCI
Katalog A4aUuUsSs ıhm abgeleiteter Ansprüche gestutzt wiırd; einschluß%weise 1St da-
MIt die Bindung der Gewerkschaften selbst das Grundgesetz anerkannt.

Da{iß ausdrück lıic] testgestellt wiırd, die Eınheitsgewerkschaft habe „die hısto-
rischen Tradıtionen, polıtischen Rıchtungen und geistigen Ströme der Arbeiter-
bewegung, VOT allem der freiheitlich-sozialistischen un der christlich-sozialen
Rıchtungen zusammengeführt“, wırd INa VO christlich-sozialer Seite gewfß
wohlgefällig begrüßen. Überraschenderweise kommt jedoch VO soz1alıstischer
Seıite der Einspruch, Unrecht werde 1U  —_ der treiheitliche Sozialısmus
wähnt: Wer diesen Eınspruch erhebt, merkt oftenbar nıcht, da{f seinen SO-
z1alısmus damıt als nıcht-freiheitlich disqualifiziert.

Unerläfßfßliche Erftordernis für die Eınheitsgewerkschaft 1STt dıe Toleranz. Das
1m Grundsatzprogramm 1963 enthaltene Wort tehlt bedauerlicherweise 1m
Entwurf;: glücklicherweise andert das nıchts der Sache W el sprachlich leider
nıcht Sanz wohlgelungene Si\atze sınd diesem Thema gewıdmet?®. Wiırd diesem
Erfordernis Genüge gEeETLAN, dann, aber auch 1Ur annn triıft die Aussage des ihnen
vorangestellten Satzes Z der riıchtiger ach ıhnen seinen Platz gefunden hätte,
die Einheitsgewerkschaft „erübrige konkurrierende Gewerkschaftten“. Ganz
treffend heifßt CS „erübrige“, mache konkurrierende Gewerkschaften ber-
flüssig. Aus ıhrem bloßen Bestehen AHEND| die Eınheitsgewerkschaft keinen Rechts-
anspruch autf Monopo|l ableiten: S1Ce celbst mu durch ıhr Verhalten konkur-
rierende Gewerkschaften überflüss1ıg machen. Durch intolerantes Verhalten
würde die Einheitsgewerkschaft sıch selbst 1n eıne Rıchtungsgewerkschaft zurück-
verwandeln un hätte damıt selbst den ersten Schritt Z Wiıederbegründung
VO Rıchtungsgewerkschaften N; dem unvermeıdlich weıtere Schritte tolgen
würden.
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Bindung das Gemeinwohl

Nun o1ibt Fa eine unscheinbare Stelle, der intolerante „weltanschauliche
un. politische Ideologien“ Gelegenheit FAAR Einbruch iinden könnten, näamlıch
be] dem Begriff „Gesamtwohl“, der einmal 1n der Präambel un nochmals 1n
Z 13 des Entwurtfs vorkommt. Da dieser ehrwürdige Begrift, geläufiger

der Bezeichnung „Gemeinwohl“ („bonum commune‘ ), der 1m Grund-
SALZprogramm 1963 och nıcht erscheint, 1n diesem Entwurf Aufnahme e
funden hat, annn doch sollte INa meılınen 1Ur allseitig un vorbehaltlos
begrüfßßt werden. Leider steht dem der Umstand 1m Weg, da{fß 1n Jüngster Zeit
die Berufung auf das Gemeinwohl immer mehr A mıfßbraucht worden ISt

eigene, Ja selbst ausgesprochen eigennütz1ıge Interessen bemänteln un
als Erfordernisse des Gemeinwohls auszugeben. Dieser Mißbrauch, VO dem
auch die Gewerkschaften sıch leider nıcht immer treigehalten haben, hat diesen
Zentralbegrift jeder enkbaren Sozialethik 1n Verrut gebracht; INan bezeichnet
ıhn als „Leerformel“ und schiebt iıhn seliner angeblichen Inhaltsleere
un Unbestimmtheit beiseite. W as bedeutet CS diesen Umständen, WECNN

der Entwurft diesen Begrift aufgreıft 0a08 AauUSSagL, die Gewerkschaften „dıenen
den Erfordernissen des Gesamtwohls“ (Präambel), un sıch für eine „AaImIn (3Z6:
samtwohl Orlıentilerte Wırtschaftsordnung“ (S 13) ausspricht?

Damıt 1St die bisher 1mM Grundsatzprogramm nıcht angesprochene und daher
auch nıcht entschiedene Grundsatzfrage ın den Text eingeführt, ob oder inwı1ıe-
weIlt die Gewerkschaften überhaupt eıne Bındung das Gemeimnwohl un
damıt die Pflicht, ıhm Rechnung tragen, anerkennen, insbesondere aber, ob
S1Ee sıch als durch das Grundgesetz daran yebunden un solcher Rücksicht-
nahme verpflichtet ansehen oder nıcht. Die letztere, CNSCIEC TAZe, ob ach
UMSEGFEIN Grundgesetz die Rücksicht aut das Gemeinwohl dem Wıiırken unNnserer

Gewerkschaften (GGrenzen ( WAar erst unlängst 1n dem Streit ber die Aus-
heiß umstritten. Art D Abs Wr dahın ausgelegt worden,

der Staat habe den Koalitionen für die Gestaltung un Regelung der Arbeits-
un Wırtschaftsbedingungen unbeschränkte Freiheit eingeräumt, habe sıch selbst
jeglicher Einwirkung darauf begeben un insbesondere darauf: verzichtet, VO
den Koalitionen getroftfene (lies: VO den Gewerkschaften ertrotzte) Regelun-
SC aut ıhre Vereinbarkeit MI1t dem Gemeinwohl überprüfen und gegebe-
nentalls berichtigen.

ber auch die 1e] weıter ausgreifende rage W Arlr (und 1st) och umstrıtten,
ob die Gewerkschaften überhaupt also SldaNZ unabhängıg davon, W1e weıt
das Grundgesetz die den (wohlverstanden beiden!) Sozialpartnern zuerkannte
oder eingeräumte AÄutonomıie umschreıibt das Gemeimwohl gebunden se]en
oder nıcht. An die Stelle des 1er auf einmal nıcht als „Leerformel“, sondern
als matenalk. ınhaltlıch gefällt angesehenen Gemeimwohls wırd
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gyeltend gemacht tür die Gewerkschatten die „Formale demokratische Proze-
dur“ Schon die Diktion verrat die Herkunft AUS Intellektuellenkreisen. C6
meınt ISTt die 1mM Wege korrekt geregelten un korrekt durchgeführten Abstim-
mungsverfahrens 7zustande kommende Willensbildung, 1mM Ergebnis also der
Wille der jeweiligen Mehrkheit. Einen Maßstab, dem dieser Wıiılle un das
VO ıhm Gewollte werden könnte, eLIwa Z oder böse, gerecht oder
ungerecht, eigen-(selbst-)nützig oder fremd-(gemeın-)nütz1g gebe CS nıcht oder
könne CS jedenfalls 1m pluralıstischen Gemeihnwesen nıcht veben, und dem7zu-
folge auch keine „unabstımmbaren Werte“, die iıcht durch Mehrheitsentscheid
sowohl aufgestellt als auch umgesturzt werden könnten. Dem steht 1U aber
die Sanz unverkennbar auch SE TEIN Grundgesetz zugrunde liegende UÜberzeu-
SUuNns SC  Nn, da{fß keine Gemeinschaft, allerwenıgsten eıne demokratische,
WECNnN S1e „menschlıch“ se1ın wıll, ohne eınen OnNnsens ber eınen Mindestbestand
solcher Werte auskommen anı Unsere Bundesrepublik insbesondere versteht
sıch als weltanschaulich pluralistischen, aber durchaus nıcht als wertneutralen
StAdt: cehr Recht, enn Wertneutralität bedeutet Wertnihilismus.

Die Absıcht der Wortführer dieser Auffassung oder mındestens der militan-
testen ıhnen geht selbstverständlich, w1e s$1e CS sehen, nıcht dahın, die
Einheitsgewerkschaft spalten, sondern dahın, diese ıhre Auffassung für die

Einheitsgewerkschaft verbindlich machen, härter ausgedrückt, S1e ıhr
aufzuzwıngen. Das ware ARRIDl allerdings nıcht mehr die Einheitsgewerkschaft,
WwW1e ıhre Gründer S1e verstanden, gewollt un verwirklicht haben, sondern
deren Verkehrung 1n das gerade Gegenteıil, nıcht mehr Toleranz, sondern auf
die Spıtze getriebene Intoleranz.

So 1St die Sorge nıcht Zanz unbegründet, da der den beiden CHNhanNnNtEN
Stellen 1mM Entwurf begegnende Begriff „Gesamtwohl“ den „Aufhänger“ Q
abgeben könnte, auf dem außerordentlichen Gewerkschaftskongreiß, der das
Programm beschließen haben wiırd, eine eidenschaftliche Diskussion ent-

esseln. Man wird 1aber doch ohl darauft Verikauen dürfen, dafß eıne verant-

wortungsbewußte Mehrheit des Kongresses solche die Grundtesten erschüt-
ternde Angrifte abschlagen wird ber auch be] diesem erhoffenden
Ausgang könnte eine solche Diskussion leicht Z führen, die beiden frühe-
DOT: Stelle erwähnten un als miteinander vereinbar bezeichneten Posıiıtionen
„soz1ale Gegenmacht“ un „gesellschaftlicher Ordnungsfaktor un Integrations-
taktor der Demokratie“ derart verhärten un vereinseıtigen, da{fß S1€e 1m
Verständnıiıs eines Großteils der Mitglieder unvereinbaren und unüberbrück-
baren Widersprüchen EISEIALTeEN Das ware eın csechr beklagenswerter Rückschriutt.
SO annn INan aufs (CGsanze gesehen 1Ur gebe Gott, da{fß der Gewerkschafts-
kongrefß, der ber das ecute Grundsatzprogramm das letzte un entscheidende
Wort sprechen haben wird, sıch nıcht 1n eidenschaftlichen Diskussionen ZET=

fleischt ber Fragen, denen der gyesunde Menschenverstand der überwältigenden
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Mehrheit der Mitglieder eın Interesse abgewinnen kann, dafß vielmehr 1n
der nüchternen Sachlichkeit der Gründerväter der Eiınheitsgewerkschaft Be-
schlüsse faßt, die AaUSSagCN, Ww1e die 1mM DGB zusammengeschlossenen Gewerk-
schatten aut dem Boden der heute gegebenen Tatsachen sıch einrichten und
verhalten wollen, welche Ziele S$1e anstreben un W1e€e S1e diese Ziele verwirk-
lichen gedenken, W1e€e s1e die tatsächlichen Gegebenheiten VO heute z Wohle
iıhrer Mitglieder un 7A0 R Wohle aller künftig besser gestalten wollen.

Innere SE
Noch VO einer anderen Seite her könnte eıne Üahnliche Getahr drohen. Seilit

den eidenschaftlichen Kämpfen die In das Grundgesetz einzufügenden Nof“
standsartıkel un die ergaänzenden strafrechtlichen Vorschriften 1St „Innere
Sıcherheit“ für weıte Kreıise eın Re1i1zwort geworden, dem sıch die Kontro-

der sechziger Jahre VO  w entzuüunden könnte. Darum wiıird INa  } sıch
über die ylücklich AUSSCWORZCNHNE Behandlung freuen, die dieses heikle Thema
1n Zzwel Satzen Ende der Präambel gefunden hat „Die innere Sicherheit
1St eıne wiıchtige Voraussetzung für die Verwirklichung VON Chancengleichheit,
Gerechtigkeit un Freiheit“: eın ehrlich denkender Mensch ann sıch dieser
Einsıcht verschließen. „Im Spannungsfeld zwischen Freiheit un Sicherheit mu
der Staat aber vewährleisten, da{f(ß sıch soz1ale un vesellschaftliche Veränderun-
SCH 1m Rahmen der Verfassung ständıg vollziehen können“; besser ann INan

das, worauf CS ankommt un W 4as die berechtigte Sorge derer 1St, die glaubten,
1n der Notstandsgesetzgebung eıne Gefahr sehen un S1e ablehnen mussen,
Sar nıcht treffen: der innere Friede wırd nıcht dadurch gesichert, da{fß INa  zD} das
Bestehende zementiert, sondern dadurch, da{ß INa  a} die VO  S der Verfassung
selbst gebotenen Wege ıhrer ständıgen Fortentwicklung un Weıterbildung
offenhält: damıt entfällt das Bedürfnis ach plötzlicher un gewaltsamer An
derung. Nıcht Bruch der Verfassung, sondern Treue ıhr und beharrliche
Nutzung der Wege, die S1e selbst iıhrer Fortbildung anbietet, hat den
großen VO  D den Gewerkschaften erzielten Ertolgen geführt; auf diesem Weg
wollen S$1e weıter voranschreıten.

Einzelfragen
An bemerkenswerten Einzelheiten se1 och erwähnt: Die Benachteiligung

der Frauen wırd deutlich härter als 1963 ANSCPrFaANgSErt un als „unertraglich"
bezeichnet: den Frauen wırd nachdrücklicher Eınsatz für ıhre volle wırtschaft-
liche und gyesellschaftliche Gleichstellung
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Befremdlich kurz, och kürzer als 1965 wiırd die Jugend abgefertigt; die
Einladung 7A08 Mitarbeit 1n den Gewerkschaften 1St beibehalten: die Zusage
tatkräftiger Unterstützung durch die Gewerkschaften 1St entfallen.

Sehr begrüßen 1St die erstmals erscheinende Zusage VO Hıltfe die AUS-

ländıschen Arbeitnehmer. Sachlich 1St das allerdings nıchts Neues; VO Antang
haben UuNseTE deutschen Gewerkschaften iıhren ausländischen Arbeitskamera-

den Solidarıität 1n eınem für die oroße Mehrheıit der Gewerkschaften anderer
Länder vorbildlichen Ausmafßs erwıesen.

Entfallen 1ST die 1963 och festgehaltene Forderung nach „ Wıedervereıini-
Zung Deutschlands als Vorausetzung für eıne freiheitliche Ordnung Europas”
nebst der Feststellung „Berlin bleibt die Hauptstadt Deutschlands“.

Soviel AT Präambel. Miıt den Teilzifern des Programms selbst sıch
auseinanderzusetzen würde ein Buch füllen; dieser Versuchung mu ler wıder-
standen werden: einıge wenıge Einzelbemerkungen mussen enugen.

Pathetisch, MIt unüberhörbarem Anklang Art („Menschenwürde“)
wird (wıe schon das Streikrecht, nıcht der Arbeiter, sondern der Gewerk-
schaften, als „unantastbar“ proklamiert. Neu siınd Aussagen ZUr Aussperrung *;
s$1e wiıird als „Wıillkürinstrument der Arbeitgeber“ und SI jeder orm vertas-
sungswıdrıg“ bezeichnet un VO  a} den Gewerkschatftten als „Angriftf aut ıhre
Betätigungsmöglichkeiten un ıhren Bestand solıdarısch bekämpft“ (Zuf L
Abs un 5) Darın Aindet die beklagenswerte Verhärtung der soz1alen Aus-
einandersetzungen iıhren Ausdruck. Was 1n Abs und ber Tarıfvertrag,
Tarıffähigkeıit, Unabdingbarkeıt, Allgemeinverbindlichkeıit un Zwangsschlich-
Lung DEeSaRgT bzw nıcht ZESART wird, ßr grammatikalisch sehr verschiedene
Auslegungen ZU; vermutliıch oll alles bleiben Ww1e€e 65 1SE, enn INa wei{ß nıchts
davon, da{ß die Gewerkschatten miıt dem bestehenden Zustand unzutrieden
waren; vielleicht aber 1St eıne alte un siıch durchaus verständliche Forderung
der Gewerkschaftften heraus- oder hineinzulesen, nämlı:ch die heute nıcht be-
stehende Möglichkeit schaften, die 1m Tarıfvertrag vereinbarten Vergünstıi-
SUuUunNsCH zwıngend den Tarıfgebundenen vorzubehalten, 15 die Nıchtorgani-
s1erten davon auszuschließen. Wenn die Gewerkschaften dieser schwer erfüll-
baren Forderung festhalten, annn sollte CS klar ZESABLT seın

7Zwischen Wettbewerb UN Planung (Zim bıs 7 AT INa sıch 1n Ge-
werkschaftskreisen keiner entschiedenen Haltung durchringen; infolgedes-
scn 7zıeht siıch eın „Zwar-Aber“ durch diese ZanNzZCH Zifern hindurch. Nur elines
steht dabe! für dıe Gewerkschatten hrer sıch immer wıederholenden
R ückfälle 1n Dırıgismus unerschütterlich fest: die Planung VO  = hoher Hand
darf nıemals weıt gehen, da{ß dadurch die LSöhne geregelt oder die treıe
Lohnfindung der Tarıfpartner auch 1U eingeengt wuüuürde.

Be1i der Krankenversicherung kann, heifßt ON 1ın 16, Abs 5 den beklagens-
erten Mißbräuchen SE durch Miıtsprache un Mıtverantwortung, nıcht durch
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Selbstbeteiligung“ abgeholfen werden; 1n der Unfallversicherung dagegen „ mufß
die Beitragsgestaltung ausreichende Anreıze für Ma{fßßnahmen der Gesundheits-
erhaltung Arbeitsplatz bıeten“ 8, Abs 4 1ne Inkonsequenz? Keineswegs!
Man braucht sıch T eriınnern, da{fß die Beıiträge ZAT Unfallversicherung Zanz
VO den Arbeitgebern gezahlt werden;: rannn leuchtet die Ungleichbehandlung
ohne weıteres e1In. Arbeitgeber siınd nach gewerkschaftlicher Vorstellung PUIrC
„Gewınnmaxımilerer“, die als solche NUu  ar auf materielle Anreıze feagjeren; Ar-
beitnehmer dagegen siınd VO  e} hohem Ethos beseelt, da{ß materielle Anreıze
für s1e nıchts bedeuten;: ıhnen kommt INAan 1Ur mMIıt Appellen ıhr soz1ales
Verantwortungsbewußßstsein be1i In praxı sınd die Gewerkschatten unvergleich-
iıch vernünftiger un realıstischer; 1m Programm treiben immer noch die töriıch-
ten (Freund- und)Feind-Bilder ıhr nwesen.

Befangenheıit 1n einse1t1gem Denken verrat auch die Forderung, für die Ren-
tenversicherung solle der Bund VOrWCR eın Drittel der ASt übernehmen (das
1St ungefähr das Doppelte VO heute); 1n den Rest sollen W1e be] den übrigen
Zweıgen der Sozialversicherung (außer der Unfallversicherung) Arbeıitgeber un
Arbeitnehmer 1n die Aast Je YÄRÜG Hilfte sıch teilen: für die SaNzZCh Einrichtun-
SCH der Sozialversicherung aber s oflts (sıc!) der „Grundsatz uneingeschränkter
un alleinıger Selbstverwaltung durch die Arbeitnehmer“ (I9; Abs 2 Um das
richtig lesen, mMu InNna  } wI1ssen, da{fß die Gewerkschaften den Anspruch
heben un CS als selbstverständliıch ansehen, da wiederum Nnu s1e allein und
nıemand anders die Vertreter der Arbeitnehmer dafür un für alle sonstigen
Einrichtungen, beispielsweise Arbeits- oder Sozialgerichte uSsWwW USW., benen-
NCN haben (passım).

Übersteigerte Ansprüche

Nıcht dieser Stelle alleın, sondern immer wieder 1St INa  3 betroften VO

dem Selbstbewuftsein der Gewerkschatten, das sich 1n diesem Programm kund-
zibt 1)a aber 1er keine Gewerkschaftstheorie un och weniger eiıne Gewerk-
schaftsphilosophie entwıckeln oder der Kritik unterziehen 1St, mu darauf
verzichtet werden, die Berechtigung dieses Selbstbewulfitseins nachzuprüfen,
CS gegebenenfalls autf das rechte Ma{iß herabzusetzen. Hıer mu CS genugen,
einıge Überlegungen anzustellen, ob die Gewerkschaften ZuL daran tun, ob CS

wirklich klug iSt. sıch 1e] vorzunehmen, W1e Ss1€e oftenbar meınen, CS ıhrem
Selbstverständnis schuldıg se1in.

Wohlverstanden, CS geht nıcht darum, ob CS den Gewerkschaften freistehe,
ber die Interessen der Arbeitnehmer als Arbeitnehmer oder naäherhin als Ar-
beitsmarktpartei hinaus auch andere Interessen der Arbeitnehmer, sowohl
terjelle als iınsbesondere auch iımmaterielle (ideelle, kulturelle USW.) wahrzu-
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nehmen. Wıe CNS oder weıt S1e 1n dieser Hınsıcht ıhren Aufgabenkreis
schreiben, 1St ıhre eigene Sache: nıemand hat ıhnen da dreinzureden. Etwas
anderes 1STt CS ob oder da{flß S1Ee 1n bestimmten Bereichen Monopolansprüche gel-
tend machen, anderen den Zutritt diesen Bereichen verwehren und be-
stimmte Bereiche Ausschluß des anderen Sozialpartners einseıit1g

beherrschen beanspruchen.

oder kluge Selbstbeschränkung?
Die rage, die 6 1er geht, ISt nochmals eıne andere. TIun die Gewerk-

schatten klug daran, alles, W as s1e als 1m Interesse der Arbeitnehmer liegend
erkennen, selbst ın die Hand nehmen un betreiben? Täten S$1e nıcht
klüger, 1n eıne Arbeitsteilung willigen, be] der s1e ständig das Auge darauf
halten würden, da{flß für alle diese Aufgaben zee1gnete, leistungsfähige un lei-
stungswillıge Träger vorhanden siınd un daß diese Träger nıcht gegeneinander,
nıicht wirr durcheinander, sondern wohlgeordnet mıteinander ıhre jeweıligen
Sonderaufgaben wahrnehmen? Vieles scheint datür sprechen. Gegebenenfalls
hätten die Gewerkschaften diesen Trägern politische, moralische oder Afinanzielle
Rückenstärkung gewähren.

Wenden WIr diese rage aut das Bildungswesen A dem bereits 1im Grund-
SAtZprogram 1965 el I11 „Kulturelle Grundsätze“, eine Thesenreihe ZeW1d-
met W ar un 1er die Teilzıffern AA gewıdmet sind

Fur die Ausbildung ZU Beruf findet der Entwurf sıch, WenNnn auch 1Ur

widerwillig, mi1ıt dem bestehenden dualen System ab: 1NsSOoWweılt besteht keinerlei
Schwierigkeıit. Die klare Unterscheidung zwischen Ausbildung (Iz 25 un 26)
un Bildungswesen 1m CENSCICH Sınn des Wortes (T 24, 73 1st begrüßen.
Darüber hınaus möchte 1I14an sıch eıne Aussage über „Arbeiterkultur“ wünschen.
Besteht diese 1n ein1gem Naschen den VO  e der „bürgerlichen Kultur“ dar-
gebotenen Genüssen, oder z1bt CS eıine der Arbeitswelt selbst CENTISPrFrUNgENE un

ıhr zurückführende eigenständige, dem Arbeiter eigentümlıche Kultur? Wenn
Ja, worın besteht S1e oder könnte S1e bestehen, W 1€e lıeße sS1e sich verwiıirklichen?
Läßt eın Totalıtätsanspruch, w1e die Gewerkschatten ıhn erheben, überhaupt
Raum für echte Kultur oder NUur für eine technokratische „Mono“-Kultur?
Wollen die Gewerkschaften auch die kulturellen Einrichtungen für Arbeitneh-
838158 monopolisieren un monopolistisch gleichschalten? Für die Einheitsgewerk-
schaft 1STt diese rage VO ganz besonderer Bedeutung. Wiährend 1m materiellen
Bereich un 1n diesem namentliıch 1m Bereich des Arbeitsmarktes die Interessen
aller Arbeitnehmer nahezu völlig übereinstimmen, besteht 1m kulturellen Be-
reich keine solche Übereinstimmung der Interessen, gehen diese vielmehr p-
ıtısch un och mehr weltanschaulich ach verschiedenen, Ja gegensätzliıchen
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Rıichtungen 4useinander. Dadurch wırd dıie gewerkschaftliche Einheit stark be-
lastet; daran annn Ss1e zerbrechen (vgl das weıter oben ZUE „ Toleranz“ Gesagte).
Schon diese Geftahr vermeiden, möchte INa  z den Gewerkschaften Y1n-
gend nahelegen, den hohen Wert des Bıldungswesens für ıhre Miıtglieder voll
anzuerkennen, nıcht aber die Einrichtungen des Bildungswesens ıhre
eıgene Verantwortung nehmen (weithin wırd ertreulicherweise tatsächlich
verfahren).

Viele Aufgaben iıhres ureigensten („klassıschen“) Aufgabenbereichs, die s1e
sehr ohl auch heute och selbst weıterbetreiben könnten, haben die Gewerk-
schaften den Staat abgegeben oder hat der Staat VO ıhnen übernommen
(ein1ıge vielleicht auch ihnen abgenommen). Infolgedessen könnte INa

gumentıieren fehlt CS den Gewerkschaften Aufgaben, die orofß und be-
deutend sınd, ıhre volle raft 1n Anspruch nehmen un 1n denen
S1e hre orofße Macht einsetzen könnten, 1n denen dieser Machteinsatz sıch lohnt
Daraus entspringt eın Gefühl des Machtüberschusses, das elinerselts das Selbst-
bewufßtsein ste1igert und 1n die Getahr der Übersteigerung bringt, nach der
deren Seıite hın ach Gelegenheiten suchen läßt, die Macht einzusetzen, W as
leicht D Y7AG! führen kann, s1e vielerle;i verzetteln un damıt 1m Ergebnis

schwächen.
Darum möchte ıch das Grundsatzprogramm dahın verstehen, da{ß die (36+

werkschaften 11 dem, W as sıch darın angesprochen findet, „grundsätzliıch“
interessiert sınd un darum bekunden, welche Bedeutung S1e diesen verschie-
denen Sachbereichen beimessen un welche Forderungen S1€e für S1e erheben, daß
S1e sıch aber nıcht darauf festlegen, 1n 11 diesen Bereichen eigener Ver-
antwortun tatıgz se1n wollen, vielmehr die Mıtarbeit begrüßen un die
Zusammenarbeit mı1t anderen pflegen werden

Und bleibt die Lohnpolitik?
Mancher Leser, der bıs hierhin gefolgt SE wırd ungeduldig fragen: „Und

Wann kommt endlich die Lohnpolitik?“ Ja; bleibt die Lohnpolitik? Das
1St 1n der Tat eın Preisrätsel: die Gewerkschaften nıchts VO dem,
W as doch für S1e die Hauptsache 1St, VO  Z} den Löhnen® 1ne naheliegende Ant-
WOTLTL ware diese: das 1STt ıhr Geschäftsgeheimnis; das werden S1e doch nıcht VCI-
raten! Das stıiımmt aber nıcht SanZ; ber Löhne un Lohnpolitik findet ständig
öftentliche wissenschaftliche un politische Diskussion 9 der auch die
Gewerkschaften sıch lebhaft beteilıgen. Trotzdem könnte eın boshafter Mensch
argwöhnen: die Gewerkschaften haben keine wiırklich durchdachte Lohnpolitik;
darum WwI1ssen S$1e nıchts davon Mıt eıner kleinen Korrektur tr1ft das

die Wahrheit: der DGB hat In der Tat keine Lohnpolitik, dar}
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keine haben, enn dıe Lohnpolitik 1ST ausschließlich den 1m DGB ZU

geschlossenen Einzelgewerkschaften vorbehalten. Diese haben ıhre FA eıl
recht unterschiedlichen Lohnpolitiken un hüten S1e dem DGB gegenüber ebenso
eifersüchtig, w1e€e die Länder ıhre Zuständigkeıiten gegenüber der Bundesrepublik
hüten. Dıie yleiche Zurückhaltung, dıe der Bundeskanzler 1n seıner Regierungs-
erklärung sıch aufzuerlegen hat 1n allem, W 4S 1n den Hoheitsbereich der Länder
fällt, mu{ das Grundsatzprogramm des DGB sıch auferlegen 1n bezug auf die
Lohnpolitik

Zum rechten Verständnıis mu 1mM Bewufltseıin immer festgehalten werden:
der DGB 1St keine Gewerkschaft, sondern der Spitzenverband VO vollkom-
HACH selbständigen Gewerkschaften. Das Programm, WwOorın S1e sıch dem be-
kennen, W ds ıhnen allen yemeınsam 1St, Afst für unterschiedliches Selbstver-
ständnıs der Einzelgewerkschaften weıten Spielraum often un sichert ıhnen die
entsprechende Handlungsfreiheıt. Insofern 1ST das Programm 1LLUT VO  e} begrenz-
Le  =) Gewicht: niıchtsdestowenı1ger sollte IN se1ın Gewicht doch auch nıcht _-

schätzen. Das Rıngen autf dem bevorstehenden außerordentlichen Gewerk-
schaftskongrefß wiırd interessante Einblicke eröftnen; vielleicht wırd 65 bedeut-

un aufschlußreicher se1n als der endgültig Beschlufß erhobene Wortlaut
des Grundsatzprogramms selbst.

ANMER  NGEN

Vgl azu ineine 1M Julu- und Augustheft 1959 1n dieser Zschr erschıenenen Beiträge „Gewerkschaft-
lıches Grundsatzprogramm” : 164, 266—276, 146—356

Der Entwurt diesem Grundsatzprogramm des DGB, der 1ın allen wesentlichen Stücken 7 Beschlufß
erhoben worden 1St un derzeit noch oilt, wiırd 1n dieser Zschr Tf 10, TEL eingehend
VO MLr gewürdigt.

Dazu haben Jüngst T1 zroße Gewerkschatten 1n ihren UOrganen verschiedenen, VO' den Redak-
tıonen tormulıerten Überschritften einen Beitrag VO MI1r gebracht: OTV-Magazın 19780, Nr 3, 61 „Es
zibt Werte, die jeder Mehrheitsentscheidung sSind: } Der Gewerkschafter (IG Metall) 78 (1980)
Nr 9 Ö „Die Binheit sıchern un erhalten“:;: Eıinheit (IG Bergbau und Energı1e) 1980, Nr 18, 191:

„Nur Toleranz ıchert Einheitsgewerkschaft“. Vgl ' 711 auch melinen Beıtrag S ZUE Theorie der gewerk-
schaftlichen FEinheit“ 1N ! Festschrift tür ugen Loderer (Köln 85—9®

Dazu vgl melınen Beitrag „Aussperrung“ 1n dieser /Zschr. 198 (1950) I 31  ©X

Der Entwurt ist sprachlıch mangelhaft abgetadfßit. Leider wırd S ohl ıcht mehr möglich se1n,
dıe Sprache 1n Ordnung bringen. Antrage autf rein redaktionelle Verbesserung ürften aut dem
Gewerkschaftskongredfßs wenig Aussıcht auf Annahme haben Soweılt aber sachlıche AÄnderungen beschlossen
werden, collte IMNan Oorge Lragen, wenıgstens dreses sachlich Bessere auch sprachlich besser tassen.

Den Unterschieden 1n der Lohnpolıtik entspricht die unterschiedliche Haltung ZU  n Vermögensbildung
der Arbeitnehmer, die dem DGB verbietet, 1n dieser gesellschaftspolitisch grundlegenden rage entschieden
Stellung eziehen. Nur In einem Stück scheint 7„wischen aıllen Einzelgewerkschaften Übereinstimmung

bestehen: Beteiligung dies (einzelnen) Arbeitnehmers Besitz VON Produktionsmitteln wird, WENN

überhaupt, ann ErSt allerletzter Stelle 1n Betracht SeZOBECM. Unter diesen Umständen ıst N schon
vıel, WenNnn der Entwurt „Beteiligung der Arbeitnehmer 7zuwachsenden Produktivvermögen“ den

„Wichtigen Voraussetzungen breiter VermOöOgensstreuung” 7ählt (LZ 6, Abs


